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Erweiterung des räumlichenWirkungs-
kreises (Versorgungsgebietes) des
Zweckverbandes zur Wasserversorgung
der Juragruppe u das Versorgungsge-
biet des Zweckverbandes Treunitz-
Wiesentfels-Gruppe, verbundenmit der
Aufnahme der Gemeindeteile Loch und
Wiesentfels der Stadt Hollfeld und dem
Gemeindeteil Treunitz der Gemeinde
Königsfeld zum 1.1.2025 und Änderung
derVerbandssatzung zum 1.1.2025

Die Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes zur Wasserversorgung der
Juragruppe hat in ihrer Sitzung am
21.11.2024 die Erweiterung desVerbands-
gebietes um das Versorgungsgebiet des
Zweckverbandes Treunitz-Wiesentfels-
Gruppemit derAufnahme derGemeinde-
teile Loch undWiesentfeis der Stadt Holl-
feld und dem Gemeindeteil Treunitz der
Gemeinde Königsfeld zum 1.1.2025 be-
schlossen.

Die Aufnahme wurde mit Schreiben des
Landratsamtes Bayreuth vom 27.11.2024
gem. Art. 48Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
die kommunale Zusammenarbeit -
KommZG- (BayRS 2020-6-1-I) zum
1.1.2025 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur
Aufnahme vom 27.11.2024 sowie dieÄnde-
rung der Verbandssatzung mit der Erwei-
terung des räumlichen Wirkungskreises
(Versorgungsgebietes) werden nachste-
hend gem.Art.48Abs.3KommZGbe

Inhalt:
Nachruf
Kreisausschusssitzung inBayreuth
Erweiterung des räumlichen Wirkungskreises (Versor-

bietes) des Zweckverbandes zur Wasserversor-
gung der Juragruppe um das Versorgungsgebiet des
Zweckverbandes Treunitz-Wiesentfels-Gruppe, verbun-
denmit der Aufnahme der G indeteile Loch undWies-
entfels der Stadt Hollfeld und dem Gemeindeteil Treunitz
derGemeinde Königsfeld zum 1.1.2025 und Anderung der
Verbandssatzung zum 1.1.2025

Kreistagssitzung inBayreuth
Zweite Satzung zur Änderung der Verbandssatzung der
Juragruppe, Zweckverband Wasserversorgung vom
16.12.2020, inKrafi getreten am 1.1.2021

Pi dhilfe: } i
inBayreuth

4. Satzung zur Änderung der Wasserabgabesatzung
(WAS) des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der
Juragruppe
5. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Wasserabgab des Zweckverbandes zur
WasserversorgungAdlitz,SteiflingundBrünnberg

99

=ua
&

Ü N\iRN

Nachruf
Am 20. November2024 verstarb im Altervon 85 Jahren

Herr Kurt Schatz
Bayreuth

Früherer Kreisrat

Herr Schatz wurde 1984 in den Kreistag des Landkreises Bayreuth gewählt, gehörte
diesem bis 1990 an und war Mitglied in verschiedenen Ausschüssen. Weiterhin war er
von 1984 bis 1990 Verbandsrat im Zweckverband Gesamtschule Holifeld, Püttlachsee
und Sparkasse Bayreuth-Pegnitz sowie Vertreter im Tourismusverband Franken Gebiets-
ausschuss Fränkische-Schweiz. Engagiert, konstruktiv und mit hohem Pflichtgefühl hat
er die Entwicklung des Landkreises positiv begleitet und mitgestaltet. Dafür bedanken
wir uns aufrichtig.

Wirwerden seiner stetsehrend gedenken.

Bayreuth, 28. November 2024
FlorianWiedemann
Landrat

Kreisausschusssitzung in Bayreuth
AmMontag, 16. Dezember 2024, um 14.00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Land-
ratsamtesBayreuth die

52. Sitzung des Kreisausschusses
statt. Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1 GenehmigungderNiederschrift über die öffentliche Sitzung des Kreisaus-

schusses vom 2.12.2024

Bekanntgaben
Tiefbau;3
BT34;
Ersatzneubau BrückeüberdieWiesent inWaischenfeld;
Sachstand, Durchführung der Maßnahme und Ermächtigung des Land-
rats zur Auftragserteilung

4 Sonstiges,Anfragen
Bayreuth, 3.Dezember 2024
Landratsamt
Wiedemann
Landrat



kannt gemacht.

Bayreuth, 3.12.2024
Landratsamt
Froschauer
Oberregierungsrätin

Rechtsaufsichtliche Genehmigung der
Erweiterung des Versorgungsgebietes
der Juragruppe Zweckverband Wasser-
versorgungzum 1.1.2025

Die Juragruppe Zweckverband Wasser-
versorgung hat in der öffentlichen Sit-
zung der Verbandsversammlung am
21.11.2024 beschlossen, den räumlichen
Wirkungskreis (Versorgungsgebiet) des
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Zweckverbandes um das Versorgungsge-
biet des Zweckverbandes Treunitz-
Wiesentfels-Gruppe zu erweitern und die
Gemeindeteile Loch und Wiesentfels der
Stadt Hollfeld und den Gemeindeteil
Treunitz der Gemeinde Königsfeld in den
Zweckverband aufzunehmen. Hierzu
wurden die Bestimmungen des $ 3 Abs. 1
Nr. 1a und fder Verbandssatzung sowie $
1Abs.1Nr.laundfderWasserabgabesat-
zung geändert.

Das LandratsamtBayreuth erteilt hiermit
zur 2. Änderungssatzung der Verbands-
satzung zur Erweiterung des Versor-
gungsgebietes um die Gemeindeteile
Loch und Wiesentfels der Stadt Hollfeld
und denGemeindeteil Treunitz derGe

meinde Königsfeld gemäß Art. 48 Abs. 1
Nr. 1KommZG zum 1.1.2025die

rechtsaufsichtliche Genehmigung.

Nach Vorlage der ausgefertigten Fassung
werden die genehmigungspflichtigen
Änderungen einschließlich dieser Geneh-
migung für die Verbandssatzung gemäß
Art. 48 Abs. 3 KommZG im Amtsblatt des
Landkreises Bayreuth amtlich bekannt
gemacht.

Die 4. Änderung der Wasserabgabesat-
zung ist genehmigungsfrei und wird
ebenfallsimKreisamtsblatt des Landkrei-
ses Bayreuthbekannt gemacht.

Böcher
Regierungsrat

Zweite Satzung zur Änderung der
Verbandssatzung der Juragruppe,
ZweckverbandWasserversorgung

vom 16.12.2020,
in Kraft getreten am 1.1.2021

Aufgrund derArt. 46, 20 und 35 des Geset-
zes über die kommunale Zusammenar-
beit - KommZG -, BayRS 2020-6-1-I, er-
lässt die Juragruppe, Zweckverband zur
Wasserversorgung folgende

2. Änderungssatzung

sı
Die Verbandssatzung der Juragruppe,
Zweckverband zur Wasserversorgung,
vom 16.12.2020, in Kraft getreten am
1.1.2021 (Amtsblatt des Landkreises Bay-
reuth Nr. 21 vom 21. Dezember 2020) in
der ersten Satzung zur Änderung der
Verbandssatzung vom 12.12.2022 (Amts-
blatt des Landkreises Bayreuth Nr. 35
vom 22.12.2022)wirdwie folgt geändert:

$ 3 Versorgungsgebiet (räumlicherWir-
kungsbereich)

(1) Das Versorgungsgebiet (räumlicher
Wirkungsbereich) des Zweckverban-
des umfasst:

1. ihrVerbandsgebiet, namentlich

a) das Gebiet der Stadt Hollfeid
mit den Gemeindeteilen Dro-
sendorf a. d. Aufseß, Freienfels,
Gottelhof, Hainbach, Hollfeld,
Höfen, Loch, Moggendorf,
Neidenstein, Pilgerndorf,
Schönfeld, Stechendorf, Trep-
pendorf, Weiher, Welkendorf,
WiesentfelsundWohnsdorf

b) dasGebiet der StadtPegnitzmit
allenGemeindeteilen

c) dasGebietder StadtPottenstein
mit den Gemeindeteilen Alten-
hof, Elbersberg, Geusmanns,
Hohenmirsberg,Kirchenbirkig,

Kreistagssitzung in Bayreuth
AmFreitag, 13.Dezember 2024, um 13.00Uhr, findet imSitzungssaaldes Land-
ratsamtesBayreuthdie

33. Sitzung des Kreistages
statt.

Tagesordnung: 3
ÖffentlicheSitzung
1 Genehmigung derNiederschriftüberdieöffentliche Sitzung desKreista-

ges vom 15.11.2024
2 Bekanntgaben
3 BesetzungdesKreistages;

NiederlegungdesAmtes durchKR AndreasOpel (JL-Fraktion);
NachrückenundVereidigungdes ListennachfolgersAlexanderSchrüfer
BesetzungderAusschüsseund sonstigenGremien;
Nachfolge fürden ausgeschiedenenKR AndreasOpel (JL-Fraktion)
RE
RegionalesGründer-und Innovationszentrum (RIZ);
EntscheidungüberdieBeteiligungdes Landkreises;
Anteilige Investitions-undBetriebskosten
PersonalundOrganisation,Hochbau;
Erweiterungsbau Landratsamt;
DeckungdesRaumbedarfs;
Planungsauftrag;
AntragvenKRHolgerBär (JL-Fraktion) vom 14.9.2021;
Antrag derKReDierl,Habla, Preißinger, Täuber,Meyer, Bauer,Brendel-
Fischer, Pöllmann,Degen,Dörfler,Kirschner, Lang, Lappat, Lodes,Ruck-
deschel und Thiem (CSU-Fraktion) vom 3.6.2022;
AntragderKRinDr. SandraHuber (GU-Fraktion) vom 25.7.2023

Beteiligungsberichtdes LandkreisesBayreuth 2022

Hochbau;
BerufsschulePegnitz;
SanierungDachGießereiundWerkstätten
Hochbau;
Johannes-Kepler-Realschule;
SanierungAußenanlagen

10 Brand-undKatastrophenschutz;
Fortschreibung des überörtlichen Gerätebeschaffungsplanes für den
Brand- und Katastrophenschutz im Landkreis Bayreuth für die Jahre
2025bis 2028

11 RE-Mobilität;
Deutschlandticket;
Erlasseiner 2.Änderungssatzung

12. Sonstiges,Anfragen
Bayreuth, 3.Dezember2024
Landratsamt
Wiedemann
Landrat



Kleinkirchenbirkig, Kühlenfels, Mand
lau, Mittelmühle, Neugeus
manns, Prüllsbirkig, Regenthal
Rupprechtshöhe, Schütters
mühle, Schwirz, Trägweis
Vorderkleebach, Waidach
Wannberg, Weidenhüll II (bei
Elbersberg) undWeidenloh

d) das Gebiet der Stadt Waischen-
feld mit den Gemeindeteilen
Eichenbirkig, Gösseldorf, He-
roldsberg,Köttweinsdorf,Kuge-
lau, Langenloh, Löhlitz, Nan-
kendorf, Neusig, Saugendorf,
Schönhof, Waischenfeld und
Zeubach

e) das Gebiet der Gemeinde Plan-
kenfels mit den Gemeindeteilen
Eichenmühle, Kaupersberg,
Meuschlitz, Neuwelt, Planken-
fels, Plankenstein, Ringau,
Scherleithen, Schlotmühle und
Schrenkersberg, Schressen-
dorf,Wadendorf

f) das Gebiet der Gemeinde Kö-
nigsfeld mit den Gemeindetei-
len Königsfeld, Kotzendorf,
Treunitz und Voitmannsdorf

g) das Gebiet der Gemeinde
Ahorntal mit den Gemeindetei-
len Fuchshof, Klausstein,
Oberailsfeld, Pfaffenberg 20,
Pfaffenberg22, Pfaffenberg 30,

Rabenstein 34und Schweinsmühle

h) das Gebiet der Gemeinde Hum-
meltal mit den Gemeindeteilen
Hinterkleebach und Muth-
mannsreuth

2. gemäß den Zweckvereinbarungen

a) den Ortsteil Moschendorf des
Marktes Gößweinstein

b) den Weiler Schnackenwöhr der
GemeindeMistelgau
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Zusammensetzung
desWerkausschusses

(1) Der Werkausschuss besteht, vorbe-
haltlich des Absatzes 2, aus sechs
Mitgliedern.

Davon stellen
die StadtPegnitz
2Mitglieder
die StadtHolifeld
1Mitglied
die StadtWaischenfeld
1Mitglied
die StadtPottenstein
1Mitglied
dieGemeinde Plankenfels
1Mitglied

Die genannten Verbandsmitglieder
entsenden ihre gesetzlichen Vertreter
in den Werkausschuss. Die Stadt
Pegnitz entsendet darüber hinaus
einen weiteren ihrerVerbandsräte als
Werkausschussmitglied.

(2) Dem Werkausschuss gehören auch
der Verbandsvorsitzende und der
stellvertretende Verbandsvorsitzende
an, soweit sie nicht bereits aufgrund
desAbsatzes 1 in denAusschuss beru-
fen sind. Ist der Verbandsvorsitzende
nicht ursprüngliches Mitglied der
Verbandsversammlung, so steht ihm
kein Stimmrecht im Werkausschuss
zu.

(3) Die Vertretung der Werkausschuss-
mitglieder richtet sich nach $ 6 Abs. 4
der Satzung.

$2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1.1.2025 inKraft.

Pegnitz, 27.11.2024
Juragruppe,
ZweckverbandWasserversorgung
Thümmler
Vorsitzender

4. Satzung zur Änderung derWasserab-
gabesatzung (WAS) des Zweckverban-
des zur Wasserversorgung der Jura-
gruppe

Die Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes zur Wasserversorgung der
Juragruppe hat in ihrer Sitzung am
21.11.2024 die 4. Satzung zur Änderung
der Wasserabgabesatzung beschlossen.
Die Satzung ist genehmigungsfrei.

Sie wird nachstehend gem. Art. 24 Abs. 1

desGesetzes überdie kommunale Zusam-
menarbeit -KommZG- (BayRS 2020-6-1-D)
bekannt gemacht.

Bayreuth, 3.12.2024
Landratsamt
Froschauer
Oberregierungsrätin

Vierte Satzung zur Änderung für die
öffentliche Wasserversorgungseinrich-
tung (Wasserabgabesatzung -WAS-) der

Juragruppe, Zweckverband zur
Wasserversorgung

vom 16.12.2020,
in Kraft getreten am 1.1.2021

Die Juragruppe, Zweckverband zur Was-
serversorgung, erlässt aufgrund von Art.
26, Art. 34 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes über
die kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) i. d. F der Bekanntmachung
vom 20. Juni 1994 (GVBl. S.555; 1995 S. 98,
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Jugendhilfeausschusssitzung
in Bayreuth

Am Dienstag, 17.12.2024, um 9.00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Landrats-
amtes Bayreuth,die

Sitzung des Jugendhilfeausschusses
statt.

Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Jugendhilfeaus-

schusses vom 14.6.2024
2 Haushalt 2025;

Beratungüberden TeilhaushaltFB 32 - Fachbereich Jugendund Familie
3 UnbegleiteteminderjährigeAusländer;

Bericht zum aktuellen Stand
Verfahrenslotse;
Tätigkeitsbericht
Verbandliche Jugendarbeit im Landkreis;5
Verteilungvon Jugendpflegemitteln
Kreisjugendring;
Zuschuss 2025

7 Fachliche InformationenundAustausch
8 Sonstiges

Bayreuth, 29.November2024
Landratsamt
Wiedemann
Landrat



BayRS 2020-6-1-I), zuletzt geändert durch
Art. 9 a Abs. 5 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2015 (GVBl. S. 458) und Art. 23,
Art, 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 der Gemeinde-
ordnung (GO) i. d. FE der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796,
BayRS 2020-1-1-D), zuletzt geändert durch
Art. 17 a Abs. 2 des Gesetzes vom 13. De-
zember2016 (GVBl. S.335) folgende

4. Änderungssatzung

$1

Die Wasserabgabesatzung - WAS - der
Juragruppe, Zweckverband zur Wasser-
versorgung, vom 16.12.2020, in Kraft
getreten am 1.1.2021 (Amtsblatt des Land-
kreises BayreuthNr. 37 vom 21.12.2020) in
der dritten Satzung zur Änderung der
Wasserabgabesatzung vom 1.12.2023
(Amtsblatt des Landkreises Bayreuth Nr.
31 vom 18.12.2023) wird wie folgt geän-
dert:

$ 1 Öffentliche Einrichtung

(1) Die Juragruppe Zweckverband Was-
serversorgung betreibt eine öffentli-
che Einrichtung zur Wasserversor-
gungfür

1. ihrVerbandsgebiet, namentlich
a) das Gebiet der Stadt Hollfeld

mit den Gemeindeteilen Dro-
sendorf a. d, Aufseß, Freienfels
Gottelhof, Hainbach, Hollfeld
Höfen, Loch, Moggendorf
Neidenstein, Pilgerndorf
Schönfeld, Stechendorf, Trep
pendorf, Weiher, Welkendorf
WiesentfelsundWohnsdorf

b) dasGebiet der StadtPegnitzmit
allenGemeindeteilen

c) dasGebietderStadt Pottenstein
mit den Gemeindeteilen Alten-
hof, Elbersberg, Geusmanns,
Hohenmirsberg, Kirchenbirkig,
Kleinkirchenbirkig, Kühlenfels,
Mandlau, Mittelmühle, Neu-
geusmanns, Prüllsbirkig, Re-
genthal, Rupprechtshöhe,
Schüttersmühle, Schwirz,
Trägweis, Vorderkleebach,
Waidach, Wannberg, Weiden-
hüll I (bei Elibersberg) und
Weidenloh

d) das Gebiet der Stadt Waischen-
feld mit den Gemeindeteilen
Eichenbirkig, Gösseldorf, He-
roldsberg, Köttweinsdorf,Kuge-
lau, Langenloh, Löhlitz, Nan-
kendorf, Neusig, Saugendorf,
Schönhof, Waischenfeld und
Zeubach

e) das Gebiet der Gemeinde Plan-
kenfelsmit den Gemeindeteilen
Eichenmühle, Kaupersberg,
Meuschlitz, Neuwelt, Planken-
fels, Plankenstein, Ringau,
Scherleithen, Schlotmühle und
Schrenkersberg, Schressen-
dorf,Wadendorf

f) das Gebiet derGemeindeKö
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nigsfeld mit den Gemeindeteilen Königs-
feld, Kotzendorf, Treunitz und
Voitmannsdorf

g) das Gebiet der Gemeinde
Ahorntal mit den Gemeindetei-
len Fuchshof, Klausstein,
Oberailsfeld, Pfaffenberg 20,
Pfaffenberg 22, Pfaffenberg 30,
Rabenstein 34 und Schweins-
mühle

h) das Gebiet der Gemeinde Hum-
meltal mit den Gemeindeteilen
Hinterkleebach und Muth-
mannsreuth

2. gemäß den Zweckvereinbarungen
a) den Ortsteil Moschendorf des

MarktesGößweinstein
b) den Weiler Schnackenwöhr der

GemeindeMistelgau

(2) Art und Umfang dieserWasserversor-
gungseinrichtung bestimmt der
Zweckverband.

82
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1.1.2025 inKraft.

Pegnitz, 21.11.2024
Juragruppe,
ZweckverbandWasserversorgung
Thümmiler
Verbandsvorsitzender

5. Satzung zur Änderung der Beitrags-
und Gebührensatzung zur Wasserabga-
besatzung des Zweckverbandes zur
Wasserversorgung Adlitz, Steifling und
Brünnberg

Die Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes zur Wasserversorgung Adlitz,
Steifling und Brünnberg hat in der Sit-
zung am 25.11.2024 die 5. Satzung zur
Änderung der Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Wasserabgabesatzung be-
schlossen.

Die Satzung ist genehmigungsfrei.

Sie wird nachstehend gem. Art. 24 Abs. 1
desGesetzesüberdiekommunale Zusam-
menarbeit -KommZG- (BayRS 2020-6-1-I)
bekannt gemacht.

Bayreuth, 3.12.2024
Landratsamt
Froschauer
Oberregierungsrätin

Fünfte Satzung zur Änderung der
Beitrags- und Gebührensatzung zur
Wasserabgabesatzung des Zweckver-
bandes zur Wasserversorgung Adlitz,

Steifling und Brünnberg
vom 25. November 2024

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) erlässt der
Zweckverband zur Wasserversorgung
Adlitz, SteiflingundBrünnberg folgende

Satzung zur Änderung der Beitrags- und
Gebührensatzung zur Wasserabgabesat-
zung:

$1

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur

Wasserabgabesatzung des Zweckverban-
des zur Wasserversorgung Adlitz, Steif-
ling und Brünnberg vom 16. Dezember
1996 in Fassung der 4. Änderungssatzung
vom 4. Juni2018wirdwie folgt geändert:

1. $ 9a Abs.1 erhält folgende neue Fas-
sung:

„Die Grundgebühr wird nach dem
Dauerdurchfiuss der verwendeten
Wasserzähler berechnet. Befinden
sich auf einem Grundstück nicht nur
vorübergehend mehrere Wasseran-
schlüsse, so wird die Grundgebühr
nachder Summe desDauerdurchflus-
ses der einzelnen Wasserzähler be-
rechnet. Soweit Wasserzähler nicht
eingebaut sind, wird derDauerdurch-
fluss geschätzt, der nötigwäre, um die
möglicheWasserentnahmemessen zu
können."

2. $ 9a Abs. 2 erhält folgende neue Fas-
sung:

„Die Grundgebühr beträgt bei der
Verwendung von Wasserzählern mit
Dauerdurchfluss

bis 4,0m?/h
60,00 Euro/-netto/Jahrund Zähler
bis 10,0.m!/h
120,00 Euroj/-netto/JahrundZähler
bis 16,0m?/h
160,00Euro/-netto/JahrundZähler
über 16,0m?/h
220,00 Euro/-netto/JahrundZähler."

3. $ 10 Abs. 3 erhält folgende neue Fas-
sung:

„Die Gebühr beträgt 2,20 Euro pro
Kubikmeter entnommenen Wassers."

4. $ 10 Abs. 4 erhält folgende neue Fas-
sung:

‚Werden ein Bauwasserzähler oder
ein sonstiger beweglicherWasserzäh-
ler verwendet, so beträgt die Gebühr
2,20Euro pro Kubikmeter entnomme-
nen Wasser"

$2
Diese Satzungtritt am 1.1.2025 inKraft.

Ahorntal, 26.11.2024
ZweckverbandzurWasserversorgung
Adlitz, SteiflingundBrünnberg
FlorianQuestel
ErsterVorsitzender


